ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

Oberursel

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main, die Änderung der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die von der Gesellschaft aufgelegten richtlinienkonformen Publikumsfonds 

AL Trust €uro Cash,

AL Trust €uro Short Term,

AL Trust €uro Renten,

AL Trust Aktien Deutschland,

AL Trust Aktien Europa und

AL Trust Global Invest
genehmigt.

Die Anpassungen an die europarechtlichen Vorgaben betreffen im Wesentlichen 

· § 9 "Einsatz von Derivaten" (Einführung einer Geringfügigkeitsgrenze für den Einsatz komplexer Derivate unter Anwendung des einfachen Einsatzes im Sinne der Derivate-Verordnung), 

· § 12 "Verschmelzungen von Sondervermögen", der Erleichterungen für Fondsverschmelzungen innerhalb der EU vorsieht,

· § 17 "Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, Rücknahmeaussetzung" (Einführung einer zusätzlichen Informationspflicht über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme von Anteilen mittels eines dauerhaften Datenträgers),
· § 21 "Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens" (Einführung einer zusätzlichen Informationspflicht über die Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers) und
· § 22 "Anforderungen an die Änderung von Vertragsbedingungen". 

Die Änderungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die genannten richtlinienkonformen Sondervermögen treten zum 1. Juli 2011 in Kraft. Die vollständigen "Allgemeinen Vertragsbedingungen" sind unter "Verkaufsprospekt (inkl. Vertragsbedingungen)" veröffentlicht.

Oberursel, im Juni 2011

Die Geschäftsführung

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

Oberursel

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main, die Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen für die von der Gesellschaft aufgelegten richtlinienkonformen Publikumsfonds 

AL Trust €uro Short Term,

AL Trust €uro Renten,

AL Trust Aktien Deutschland,

AL Trust Aktien Europa und

AL Trust Global Invest
genehmigt.

Hinsichtlich der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen ergibt sich lediglich eine Änderung. Diese betrifft die Vorschrift, dass bezüglich der Anlagegrenzen für Bankguthaben der Passus "Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen" ersatzlos gestrichen wird.
§ 2 (Anlagegrenzen) Nr. 4 der Sondervermögen AL Trust Aktien Deutschland, AL Trust Aktien Europa und AL Trust Global Invest sowie § 2 (Anlagegrenzen) Nr. 5 der Sondervermögen 

AL Trust €uro Short Term und AL Trust €uro Renten werden wie folgt geändert:

"Bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des Satz 1 der "allgemeinen Vertragsbedingungen" gehalten werden."

Die Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für die genannten richtlinienkonformen Sondervermögen treten zum 1. Juli 2011 in Kraft. Die vollständigen "Besonderen Vertragsbedingungen" sind unter "Verkaufsprospekt (inkl. Vertragsbedingungen)" veröffentlicht.

Oberursel, im Juni 2011

Die Geschäftsführung

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

Oberursel

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main, die Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen für das von der Gesellschaft aufgelegte richtlinienkonforme Geldmarktsondervermögen

AL Trust €uro Cash
genehmigt.

Die Anpassungen an die europarechtlichen Vorgaben gemäß "CESR´s Guidelines on a common definition of European money markets funds" betreffen im Wesentlichen:

· Streichung der Zulässigkeit des Erwerbs von Wertpapieren i. S. des § 47 InvG,

· Höhere Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen an Geldmarktpapiere,

· Einführung einer gewichteten durchschnittlichen Zinsbindungsdauer sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens von max. 6 Monaten,
· Einführung einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens von max. 12 Monaten.
Darüber hinaus darf die Gesellschaft zukünftig zusätzlich die Anlagemöglichkeiten

· Investmentanteile gemäß § 50 InvG, die die Kriterien für Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder für Geldmarktfonds erfüllen,

· Derivate gem. § 51 InvG, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des Sondervermögens stehen,

zur effizienten Portfoliosteuerung nutzen. Diese beiden Anlagemöglichkeiten sind auf insgesamt 10 % des Wertes des Sondervermögens limitiert.

Die Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für das Geldmarktsondervermögen AL Trust €uro Cash zum 1. Juli 2011 in Kraft. Die vollständigen "Besonderen Vertragsbedingungen" sind unter "Verkaufsprospekt (inkl. Vertragsbedingungen)" veröffentlicht.

Oberursel, im Juni 2011

Die Geschäftsführung

